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I. Vorbemerkung

1 Von § 213 bis § 225a1 regelt die StPO im f�nften Abschnitt des zweiten Buches die
Vorbereitung der Hauptverhandlung. Diese Regelungen sind nicht erschçpfend. Sie werden
durch andere Normen der StPO erg�nzt, wie etwa den §§ 205, 206a, 230 Abs. 2, 231a, 232
Abs. 1 und 233, 236, 237.

2 Adressat dieser Normen ist in erster Linie der Richter. Ihr Inhalt ist nach Beginn der
Rechtsh�ngigkeit (§ 203) weitgehend organisatorischer Natur und wird in der richterlichen
Praxis auch so wahrgenommen: Terminsbestimmungen, Ladungen, Terminsnachrichten.2

Das Urteil �ber Schuld und Unschuld des Angeschuldigten bleibt der Hauptverhandlung
unter Beachtung der dort geltenden Prinzipien und Formen vorbehalten (§ 202 gilt hier
nicht).3 Dies erweckt den Eindruck, dass inhaltlich nicht viel passiert. Dem ist nicht so: die
formalen Entscheidungen des Richters beinhalten Weichenstellungen – und zwar solche, die
nach Beginn der Hauptverhandlung nicht mehr zu korrigieren sind. Der Verteidiger kann in
diesem Stadium des Verfahrens zwar noch nichts gewinnen, aber viel verlieren. F�ngt die
Verteidigung erst mit dem ersten Hauptverhandlungstag an, heißt dies nicht, dass sie nicht
erfolgreich sein kçnnte; nur vergrçßert man damit den ohnehin schon bestehenden Vorsprung
der anderen Beteiligten im Strafverfahren.

3 Auch Effizienzgr�nde sprechen hier f�r den Aufwand einiger M�he: Was nutzt es, wenn
der Verteidiger einen wichtigen Zeugen selbst geladen oder ein umf�ngliches und eloquentes
Pl�doyer vorbereitet hat, das ausfallen muss, weil die Richterbank falsch besetzt ist? Was
nutzt es, wenn man einen die Anklage ersch�tternden Zeugen ermittelt hat, das Gericht aber
aus (unausgesprochenen) organisatorischen Gr�nden dessen Einf�hrung in die Hauptver-
handlung verweigert? Was nutzt es, materiell im Recht zu sein, aber den formell richtigen
Zeitpunkt der Einf�hrung seines Rechts in das Verfahren verpasst zu haben?

4 F�r den Strafverteidiger empfiehlt sich zur Vorbereitung der Hauptverhandlung ein drei-
stufiges Vorgehen:
I Es ist die erste Aufgabe des Verteidigers, die organisatorischen Aufgaben des Richters zu

kontrollieren. Schon hier kçnnen die Grundlagen f�r eine revisionsgerichtliche �berpr�-
fung gelegt werden (II).

I Gerade weil der Richter in diesem Verfahrensstadium von sich aus kaum weitergehende
Schritte zur Sachaufkl�rung vornehmen wird, muss der Verteidiger aktiv werden, will er zu
Gunsten seines Mandanten noch vor Verhandlungsbeginn auf den f�r das Gericht schon
weitgehend feststehenden Verfahrensstoff einwirken – Stichwort: Pr�gewirkung des Er-

mittlungsverfahrens f�r die Hauptverhandlung.4 Er hat in diesem Verfahrensstudium
durchaus die Mçglichkeit der Einwirkung; nur muss er diese kennen und nutzen (III).

§ 6 1–4 Teil B. Verteidigung in den einzelnen Abschnitten des Strafverfahrens
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I Daneben sind die Maßnahmen und die Antr�ge vorzubereiten, die alsbald mit Beginn der
Hauptverhandlung umgesetzt werden m�ssen und die die oben genannte Kontrolle der
richterlichen Entscheidungen (II) zur Voraussetzung haben. Schon in diesem fr�hen Sta-
dium kann man sich seine Chancen auf eine revisionsrechtliche �berpr�fung des Urteils
erarbeiten – oder aber auch verspielen. Meist wird in der Hauptverhandlung selbst f�r die
Vorbereitung der Antr�ge keine Zeit sein; zumindest erhçht aber die Arbeit unter zeitli-
chem Druck die Fehleranf�lligkeit, weshalb bei absehbaren Problemen ein pr�ventives
Arbeiten im Vorfeld anzuraten ist (IV).

II. Kontrollaufgaben

5Die Vorbereitung der Hauptverhandlung steht grunds�tzlich im Ermessen des Vorsitzen-
den. Er bestimmt die Termine, veranlasst die Ladungen, weitere Ermittlungen und achtet
darauf, dass die Beweismittel zur Hauptverhandlung zur Verf�gung stehen. Nur in Ausnah-
mef�llen ist eine gerichtliche Entscheidung erforderlich, etwa in den F�llen einer Beweis-
aufnahme (§§ 223, 225), einer Entscheidung �ber eine Hauptverhandlung ohne den Ange-
klagten (§§ 231a, 233), einer Einstellung (§§ 205, 206a, 153a ff.), einer Beschr�nkung
(§§ 154, 154a), der Abgabe (§ 225a) oder eines Einwandes der Unzust�ndigkeit (§§ 6a, 16).
Der Vorsitzende kann hingegen Beweiserhebungen zu Verfahrensfragen und Prozessvoraus-
setzungen im Freibeweisverfahren selbst anordnen.5 Ein besonderes Problem stellen vorweg-
genommene Beweiserhebungen dar, soweit der Verlust eines Beweismittels zu bef�rchten ist.
Hier haben auch die anderen Prozessbeteiligten Mitwirkungsrechte, auf deren Ber�cksichti-
gung zu achten ist. Beweiserhebungen der Staatsanwaltschaft nach Anklageerhebung sind nur
in Ausnahmef�llen gestattet6 (siehe auch § 156, § 411 Abs. 3, § 71 OWiG) und werden,
soweit eine gerichtliche Entscheidung hierf�r notwendig ist, vom Vorsitzenden angeordnet,
der nunmehr die gerichtliche Verfahrensherrschaft aus�bt – also nicht mehr der Ermittlungs-
richter. Obwohl es nur in Ausnahmef�llen gestattet ist, sind parallele Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft in der Praxis nicht un�blich. Dies erschwert die Verteidigung enorm,
weil man sich nicht auf einen bestimmten Prozessstoff einstellen kann. Hingegen sind eigene
Ermittlungen des Verteidigers immer mçglich. Hier stellt sich vielmehr das Problem, wie die
Ergebnisse in das Verfahren eingef�hrt werden kçnnen (siehe hierzu unter III).

6Zur Vorbereitung der Hauptverhandlung durch den Verteidiger gehçrt in erster Linie die
Kontrolle der Gerichtszust�ndigkeit und deren �nderung (1), des Erçffnungsbeschlusses (2),
der Termine (3), der Ladungen (4), der Herbeischaffung von Beweisgegenst�nden (5), der
Gerichtsbesetzung und der Ablehnungsgr�nde (6). Dieses Pr�fschema ist Grundlage f�r alle
weiteren Schritte. Auf den ersten Blick mag dies wenig aufregend oder gar �berfl�ssig
erscheinen. Aber gerade hier kann der Strafverteidiger dem Gericht schon in einem sehr
fr�hen Verfahrensstadium zeigen, wie ernst er die Verteidigung seines Mandanten nimmt.
Dies wird sein „standing“ im Prozess verbessern und die Bereitschaft der anderen Beteiligten
erhçhen, auf eine gemeinsame sachgerechte Lçsung hin zu arbeiten. Wie immer gilt aber: die
Kontrolle liefert nur die Ressourcen f�r die weiteren Schritte – �ber deren Einsatz und
Verwendung ist in jedem Verfahren einzeln erneut zu entscheiden. Ein wohl gesonnener
Richter muss nicht durch eine berechtigte Zust�ndigkeitsr�ge ersetzt werden. Erst wenn der
Verteidiger sich hier�ber Klarheit geschaffen hat, kann er Antr�ge (insbesondere Ausset-

zungsantr�ge) stellen, deren fehlerhafte Bescheidung wiederum Ansatzpunkt f�r revisions-
rechtliche �berlegungen sein kçnnen (siehe hierzu unter IV).

1. Gerichtzust�ndigkeit und �nderung der Zust�ndigkeit

7Zweck der Zust�ndigkeitsregelungen ist es, das Recht auf den gesetzlichen Richter zu
gew�hrleisten.7 Bei der Pr�fung der Zust�ndigkeit wird die çrtliche (a), die sachliche (b) und
die funktionelle Zust�ndigkeit unterschieden. Unter letztere fallen all die Regelungen, die
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weder der sachlichen, çrtlichen oder gesch�ftsplanm�ßigen Zust�ndigkeit zuzuordnen sind8 –
etwa �bertragung von Aufgaben auf den Vorsitzenden eines Kollegialgerichts oder den
Rechtspfleger (§§ 21, 22, 24, 31 RPflG) oder die Zust�ndigkeit der Strafvollstreckungs-
kammern (§§ 78a, 78b GVG). Sie wird hier – Vorbereitung der Hauptverhandlung – nicht
weiter behandelt.

8 a) �rtliche Zust�ndigkeit. Zwar ist die çrtliche Zust�ndigkeit als Prozessvoraussetzung
von Amts wegen zu �berpr�fen, dies gilt aber gem. § 16 Satz 1 nur bis zum Beginn der
Hauptverhandlung. Danach bedarf es des Einwandes durch den Angeklagten. Nach § 16
Satz 3 StPO kann der Rechtsanwalt bis zum Beginn der Vernehmung seines Mandanten die
çrtliche Unzust�ndigkeit r�gen. Insoweit weicht dieser Zeitpunkt von dem der Richter-
ablehnung – Vernehmung des ersten Beschuldigten zur Person – ab. Das Gericht stellt bei
Feststellung der Unzust�ndigkeit vor Erçffnung gem. § 206a durch Beschluss oder nach
Erçffnung der Hauptverhandlung durch Prozessurteil ein.

9 Die çrtliche Zust�ndigkeit ergibt sich aus den §§ 7 ff. Von ihr h�ngt auch die Zust�ndigkeit
der Staatsanwaltschaft (§ 143 I GVG) und der Rechtsmittelgerichte ab. Da die in §§ 7 ff.
angegebenen Zust�ndigkeiten alternativ vorliegen kçnnen, stellt sich weniger die Frage,
welches Gericht zust�ndig ist, als vielmehr die, welches nicht zust�ndig ist. Tatort (§ 7),
Wohnort (§ 8) und Ergreifungsort (§ 9) lassen ein breites Spektrum an Mçglichkeiten zu. Die
§§ 10 ff. erg�nzen dieses Grundkorsett mit Ausnahmeregelungen. Daneben gibt es zahlreiche
Sonderbestimmungen (Rechtshilfeersuchen § 157 GVG; Jugendsachen § 42 JGG, Widerklage
im Privatklageverfahren § 388 I StPO, Einziehungsverfahren § 441 Abs. 1 Satz 2 StPO,
Geldbuße f�r juristische Personen § 444 etc.).

10 Liegen nach §§ 7 ff. StPO mehrere çrtliche Zust�ndigkeiten vor, so legt die Staatsanwalt-
schaft (oder der Privatkl�ger) durch Erhebung der Anklage eine von ihnen fest.9

11 Der Gerichtsstand des Tatortes (§ 7 Abs. 1) wird durch § 9 Abs. 1 StGB n�her definiert als
Ort, an dem der T�ter gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens h�tte handeln m�ssen
oder an dem der Erfolg seiner Handlung eingetreten ist beziehungsweise – beim Versuch –
h�tte eintreten sollen. Bei Mitt�terschaft oder mittelbarer T�terschaft erweitert sich entspre-
chend das Spektrum.10 Außerhalb des Geltungsbereichs der StPO finden die §§ 8–13a
Anwendung. Selbst�ndige Delikte – etwa §§ 257, 258, 258a StGB – sind unabh�ngig vom
Ort der Vortat zu bestimmen, es sei denn, beide Taten werden zusammen angeklagt (§ 13).
F�r Pressedelikte findet sich in § 7 Abs. 2 StPO eine Sonderregelung, nach der der Erschei-
nungsort maßgeblich ist (Ziel ist die Vermeidung eines „fliegenden Gerichtsstandes der
Presse“, der aus Abs.1 folgen w�rde).

12 § 8 bestimmt den Gerichtsstand des Wohnsitzes – §§ 7 bis 11 BGB – beziehungsweise des
Aufenthaltsortes. Ersatzweise gilt der letzte bekannte Wohnsitz. Ausschlaggebender Zeit-
punkt ist der der Anklageerhebung. Danach erfolgende �nderungen des Wohnsitzes bleiben
unber�cksichtigt.

13 Der letzte Hauptgerichtsstand ist der des Ergreifungsortes nach § 9. Er findet h�ufig bei
Auslandstaten Anwendung und wenn der Tatort selbst nicht genau ermittelt werden kann.
Ergreifen ist jede befugte und gerechtfertigte Festnahme durch Beamte oder Privatpersonen
zum Zwecke der Strafverfolgung.11 Dieser Gerichtsstand ist insbesondere f�r den Verteidiger
von Interesse, wenn der Beschuldigte beabsichtigt, sich zu stellen.12

14 Daneben existieren Sondergerichtsst�nde wie etwa des Heimathafens f�r Schiffe und Luft-
fahrzeuge (§ 10) beziehungsweise Hamburg f�r Straftaten auf dem Meer (§ 10a) oder f�r
Straftaten von Beamten im Ausland (§ 11), die am Sitz der Bundesregierung in Berlin
angeklagt werden.

15 Zwangsl�ufig kommt es aufgrund dieser Regelungen zu Kollisionen. § 12 Abs. 1 bestimmt
beim Zusammentreffen mehrerer Gerichtsst�nde: wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das Gericht,
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das zuerst erçffnet hat, ist zust�ndig,13 was nicht mit dem Gericht gleichzusetzen ist, bei dem
zuerst die Anklage eingereicht wurde. Dieser Priorit�tsgrundsatz kann aber dadurch durch-
brochen werden, dass dem Gericht, das die Sache umfassender und ausschçpfender aburteilen
kann, der Vorrang geb�hrt, auch wenn es sp�ter erçffnet hat.14 Bei mehreren in Idealkonkur-
renz stehenden Straftaten ist das hçherrangige Gericht zust�ndig.15 Nach § 12 Abs. 2 �bertr�gt
das gemeinschaftliche obere Gericht eine Untersuchung an eines der sich streitenden unterge-
ordneten Gerichte. § 12 dient als Korrektiv des starren Priorit�tsgrundsatzes, weswegen hierf�r
gewichtige Gr�nde sprechen m�ssen (etwa Reiseunf�higkeit eines Prozessbeteiligten, Konzent-
ration der Zeugen an einem Ort, Inhaftierungsort des Angeklagten).

16Bei zusammenh�ngenden Straftaten (§ 3) kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach § 13
der Gerichtsstand bei jedem – gleichrangigen – Gericht begr�ndet werden, das f�r eine der
Straftaten zust�ndig ist.16 Dies gilt auch f�r die Verbindung mehrerer zusammenh�ngender
Straftaten bei verschiedenen Gerichten. Gem�ß § 15 kann die Sache dem Gericht eines
anderen Bezirks durch ein oberes Gericht zugeordnet werden, wenn das urspr�ngliche
Gericht verhindert ist, was insbesondere dann der Fall sein kann, wenn das Ursprungsgericht
nicht mehr ordnungsgem�ß besetzt werden kann.

17Streiten sich mehrere çrtlich verschiedene Gerichte �ber die Zust�ndigkeit – positiv oder
negativ – (§ 14) oder haben sie sich sogar durch Beschluss f�r unzust�ndig erkl�rt (§ 19), so
entscheidet ebenfalls das gemeinschaftlich obere Gericht. Fehlt es an einem çrtlich zust�ndi-
gen Gericht, kann dieses nach § 13a durch den BGH bestimmt werden.

18Der Einwand des Angeklagten in der Hauptverhandlung, das Gericht sei çrtlich unzust�n-
dig, ermçglicht die R�ge gem. § 338 Nr. 4 in der Revision. Wird der Einwand nicht bis
sp�testens „bis zum Beginn der Vernehmung des (jeweiligen) Angeklagten zur Sache in der
Hauptverhandlung“17 erhoben, ist er pr�kludiert. Gegen einen Unzust�ndigkeitsbeschluss ist
bis zur Hauptverhandlung die einfache, danach die sofortige Beschwerde mçglich.18 Unter-
suchungshandlungen eines unzust�ndigen Gerichts bleiben wirksam (§ 20, f�r Gefahr in
Verzug siehe § 21).

Muster: R�ge der çrtlichen Unzust�ndigkeit

Landgericht
……
In der Strafsache ……
Hiermit r�ge ich die çrtliche Unzust�ndigkeit des Landgerichts M�nchen
Mein Mandant ist angeklagt wegen Bestechlichkeit. Bis vor kurzem war er Mitarbeiter der
Stadtverwaltung in Kçln, wo er auch wohnte. Nach einer l�ngeren Flucht ins Ausland stellte er
sich in Frankfurt am Main. Zur gutachterlichen Untersuchung wurde er sodann in die Justiz-
vollzugsanstalt in M�nchen verbracht. Hier wurde Anklage erhoben, die die Kammer …… am
…… zuließ und das Hauptverfahren erçffnete. Die Staatsanwaltschaft hat aber weder am
Wohn-, Tat- oder Ergreifungsort Anklage erhoben, sondern am Ort der Untersuchungshaft
M�nchen. Ein Aufenthalt in der Untersuchungshaftanstalt vermag aber weder einen Wohnsitz
noch einen gewçhnlichen Aufenthaltsort im Sinne des § 8 StPO zu begr�nden.
Ich beantrage daher, das Verfahren durch Urteil gem. § 260 Abs. 3 StPO einzustellen und den
Haftbefehl gegen meinen Mandanten aufzuheben.

Rechtsanwalt

§ 6 Vorbereitung der Hauptverhandlung 16–18 § 6
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18 Lçwe/Rosenberg/Wendisch § 16 Rdnr. 16 ff.; Meyer-Goßner § 16 Rdnr. 7.



19 b) Sachliche Zust�ndigkeit. Ist die çrtliche Zust�ndigkeit gekl�rt, muss die sachliche �ber-
pr�ft werden. Sie betrifft die erstinstanzliche Verteilung der Strafsachen nach Art und
Schwere des angeklagten Delikts auf die Gerichte. Aus ihr ergibt sich dann der sp�tere
Instanzenzug. Die sachliche Zust�ndigkeit ist als Prozessvoraussetzung von Amts wegen zu
�berpr�fen, weswegen in der Tatsacheninstanz kein Einwand und in der Revisionsinstanz
keine explizite R�ge notwendig ist.19 Dennoch kann ein Einwand – vor der Vernehmung des
eigenen Angeklagten zur Sache – die Feststellung der Unzust�ndigkeit und einen Verwei-
sungsbeschluss nach § 270 Abs. 1 S. 1 auslçsen.20

20 § 1 verweist in der sachlichen Zust�ndigkeit auf das GVG. In der StPO selbst finden sich
diesbez�glich nur Regelungen zur Verbindung von zusammenh�ngenden Strafsachen
(§§ 2 ff.). Hierdurch sollen Doppelarbeit und divergierende Urteile mit identischem Sach-
verhalt und Verstçße gegen den Grundsatz „ne bis in idem“ vermieden werden. Maßstab f�r
eine zusammenh�ngenden Straftat ist die prozessuale Tat (§§ 155, 264). Der Zusammenhang
kann sich aus mehreren einzelnen Straftaten und oder aus mehreren Straft�tern im Bereich
der Beg�nstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei ergeben (§ 3). Diese (einzelnen) zusammen-
h�ngenden Taten im Sinne des § 264 kçnnen wiederum beim oberen Gericht miteinander
verbunden werden, wenn sie bei mehreren Gerichten verschiedener Ordnung anh�ngig sind
(2 I).21 Besondere Strafkammern gehen hierbei vor, so dass sich folgende Reihenfolge ergibt:
Schwurgerichtskammer, Wirtschaftskammer, Staatsschutzkammer. Eine Verbindung kann
bis zum Urteil in erster Instanz der zu verbindenden Sache erfolgen (§ 4).

21 Ist so der Umfang der angeklagten Taten gekl�rt, bestimmt sich das Weitere nach dem
GVG. F�r die erste Instanz ergibt sich eine Zust�ndigkeit des Strafrichters aus §§ 24 f. GVG,
n�mlich f�r Privatklagen und bei einer Straferwartung von bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe.
Allerdings kann der Strafrichter – sollte diese Erwartung im Verfahren nicht best�tigt werden
– den vollen amtsgerichtlichen Strafrahmen von bis zu vier Jahren ausschçpfen.22 Geht die
Straferwartung hingegen von zwei bis zu vier Jahre so ist durch die Negativdefinition das
Schçffengericht zust�ndig (§§ 24, 28 GVG). Es besteht bei Umfangsachen die Mçglichkeit,
einen zweiten Berufsrichter hinzu zu ziehen (§ 29 Abs. 2 GVG). Beim Landgericht sind
erstinstanzlich die großen Strafkammern zust�ndig, die – bis auf die Schwurgerichte – nach
§ 76 Abs. 2 GVG auch mit nur zwei Berufsrichtern besetzt sein kçnnen. Grunds�tzlich sind
hier die Verfahren anh�ngig, die eine �ber vier Jahre hinausgehende Strafe erwarten lassen.
Die Straftatenkataloge der §§ 74 f. GVG weisen dar�ber hinaus bestimmte Delikte dem
Landgericht zu, auch wenn eine Strafe unter vier Jahren zu erwarten ist. Innerhalb des
Landgerichts gibt es besondere Strafkammern, die den allgemeinen vorausgehen, wobei diese
in folgender Reihenfolge selbst �ber ihre Zust�ndigkeit entscheiden (Kompetenz-Kom-
petenz): Schwurgerichtskammer (§ 74 Abs. 2 GVG), Wirtschaftsstrafkammer (§ 74c GVG),
Staatsschutzkammer (§ 74a GVG), große Strafkammer (§ 74 Abs. 1 GVG). Die Zust�ndig-
keit der Oberlandesgerichte – beziehungsweise des Kammergerichts – regelt § 120 GVG
(Staatsschutzdelikte, Verfolgung durch den Generalbundesanwalt). Jugendgerichte sind Ab-
teilungen der ordentlichen Gerichte mit besonderen Zust�ndigkeiten, gehen aber den anderen
Gerichten vor (§§ 102 f., 112 JGG).

22 Die kleinen Strafkammern des Landgerichts entscheiden als Berufungsinstanz gegen Urteile
des Amtsgerichts (Strafrichter und Schçffengericht, §§ 74 Abs. 3). F�r Beschwerden gegen
Entscheidungen des Amtsgerichts ist hingegen die große Strafkammer zust�ndig, die ohne die
Laienrichter entscheidet (§ 309 Abs. §§ 73, 76 Abs. 1 GVG). Das Oberlandesgericht ist
Revisionsinstanz f�r Sprungrevisionen gegen Urteile des Amtsgerichts und Berufungsurteile
des Landgerichts. Ferner ist es Beschwerdeinstanz f�r Beschl�sse des Landgerichts (§ 121
Abs. 1 Nr. 2, 3 GVG). Der BGH ist Revisionsinstanz f�r Urteile des Oberlandesgerichts und
des Landgerichts (§§ 130, 135 Abs. 1 GVG; zur Beschwerde siehe § 135 Abs. 2 GVG).
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Meyer-Goßner § 6 Rdnr. 2; SK-StPO/Rudolphi § 6 Rdnr. 1.

20
Meyer-Goßner § 6a Rdnr. 12.

21 BGH NStZ 2002, 213; NStZ-RR 2002, 257; BGH NStZ 2000, 435.
22 BayObLG NStZ 1985, 470.



23Beim Streit um die sachliche Zust�ndigkeit geht gem. §§ 109, 225a, 270 der hçhere
Spruchkçrper vor.23 §§ 12, 14, 19 finden entsprechende Anwendung.24 Bei Streitigkeiten
gleichartiger oder gleichrangiger Spruchkçrper �ber die gesch�ftsplanm�ßige Zust�ndigkeit
entscheidet grunds�tzlich das Pr�sidium25 oder in Eilf�llen nach § 21i GVG der Pr�sident
oder der ausf�hrende Richter.26

24Trotz alledem kann es dazu kommen, dass ein Gericht die Sache erçffnet hat, aber noch vor
Beginn der Hauptverhandlung – danach greift § 270 – ein hçherrangiges oder spezielleres
Gericht f�r zust�ndig h�lt. Dann w�hlt es den Weg �ber § 225a und legt diesem �ber die
Staatsanwaltschaft die Akten vor. Im Rahmen des Abs. 2 kann der Angeklagte hierzu einzelne
Beweisantr�ge stellen, was in Anbetracht der unterschiedlichen Bestrafungsrahmen und/oder
Sachkompetenz sinnvoll sein kann, zumal der Beschluss durch den Angeklagten ebenso wenig
anfechtbar ist (Abs. 3 S. 2) wie ein ablehnender Beschluss f�r die Staatsanwaltschaft.27

Vielmehr ist er auf § 338 Nr. 4 verwiesen.

Muster: R�ge der sachlichen Unzust�ndigkeit

Landgericht
……
In der Strafsache
r�ge ich die sachliche Zust�ndigkeit der allgemeinen Strafkammer und beantrage gem. § 270
Abs. 1 S. 2 StPO die Verweisung an die zust�ndige Strafkammer.
Nach § 74c Abs. 1 Nr. 5a GVG ist die Wirtschaftsstrafkammer zust�ndig, wenn wettbewerbs-
beschr�nkende Absprachen bei Ausschreibungen vorgenommen werden. Vorliegend ging es
um ein Bauprojekt in …… Dem Angeklagten wird der Vorwurf gemacht, er habe als
Angestellter der Baufirma ……. zur Erlangung dieses Auftrages Kontakt zu den zwei anderen
Bauunternehmen …… und …… aufgenommen und sei mit diesen �bereingekommen, dass
seine Baufirma als g�nstigster Anbieter auftrete und im Gegenzug diese als Subunternehmer
beauftragen solle. Zur Beurteilung dieses Sachverhalts und insbesondere zur Praxis der
Beauftragung von Subunternehmern in der Baubranche – gerade wie hier bei Großprojekten
– sind spezielle Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich.
Die Sache ist daher zur Beurteilung nach dem Gesetz an die Wirtschaftsstrafkammer zu
verweisen.

Rechtsanwalt

25§ 270 Abs. 2 stellt fest, dass der hierauf erfolgende Beschluss die Wirkung eines das
Hauptverfahrens erçffnenden Beschlusses hat, weswegen er gem. § 210 nur f�r die Staats-
anwaltschaft anfechtbar ist.

2. Erçffnungsbeschluss
26F�r die Kontrolle des Erçffnungsbeschlusses sind dieselben Voraussetzungen maßgeblich

wie f�r die Kontrolle der Anklage: auch der Erçffnungsbeschluss muss der Umgrenzungs- und
der Informationsfunktion gerecht werden. Fehler in der Anklage infizieren den Erçffnungs-
beschluss, der diese Fehler nicht beseitigt und die Anklage unver�ndert zul�sst.28

27Gegen einen Erçffnungsbeschluss hat nach § 210 Abs. 2 grunds�tzlich nur die Staats-
anwaltschaft die Mçglichkeit der Beschwerde, soweit eine Anklage gar nicht oder nur in
ver�nderter Form unter Zuweisung an ein untergeordnetes Gericht zugelassen wird. Daher
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23 BGH NStZ 2003, 320; SK-StPO/Rudolphi vor § 1 Rdnr. 16.
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26 KK-StPO/Lemke § 1 Rdnr. 27; Lçwe/Rosenberg/Wendisch vor § 1 Rdnr. 19; SK-StPO/Rudolphi vor § 1

Rdnr. 18.
27 OLG Zweibr�cken NStZ 1998, 211.
28 S. hierzu Bandisch Strafverteidigung S. 546 ff.



kçnnte eine Gegenvorstellung29 ratsam sein, in der die Verletzung der Umgrenzungs- und/
oder der Informationsfunktion des Erçffnungsbeschlusses dargestellt wird.

28 Alternativ hierzu besteht auch die Mçglichkeit, vor oder zu Beginn der Hauptverhandlung
einen Einstellungsantrag zu stellen und damit das Gericht auf die Mçglichkeit eines Pro-
zessurteils nach § 206 Abs. 1 beziehungsweise § 260 Abs. 3 hinzuweisen

Muster: Einstellungsantrag

Amtsgericht
……
Strafsache ……
Hiermit beantrage ich, das Verfahren gegen Herrn …… einzustellen.
Das Gericht hat mit seinem Beschluss vom …… die Anklage vom …… zugelassen. Diese
Anklage ist in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft, da sie weder ihrer Umgrenzungs- noch ihrer
Informationsfunktion gerecht wird.
Die Umgrenzungsfunktion ist dadurch verletzt, dass eine strafbare Handlung nicht abgegrenzt
werden kann. In der Anklage heißt es wçrtlich:
„Durch mehrere Taten zwischen 1990 und 2004 in Frankfurt am Main und anderen Orts ……“
Ihrer Informationsfunktion wird die Anklage nicht gerecht, da das wesentliche Ergebnis der
Ermittlungen vollst�ndig fehlt und unter der �berschrift „Beweismittel“ pauschal auf den
Server der Firma …… verwiesen wird. Eine strafbare Handlung kann so nicht konkretisiert
und eine Verteidigung nicht vorbereitet werden.
Da das Gericht in seinem Erçffnungsbeschluss die Anklage unver�ndert zugelassen hat, leidet
der Erçffnungsbeschluss an denselben Fehlern wie die Anklage und ist selbst fehlerhaft.
Das Verfahren ist daher gem. § 206a Abs. 1 StPO durch Beschluss einzustellen.

Rechtsanwalt

29 Allerdings sollte man von Beginn an realistisch einsch�tzen, dass kaum ein Richter zu
finden sein wird, der eine Anklage zugelassen hat, nur um wenig sp�ter festzustellen, dass
diese – von ihm zugelassene – Anklage fehlerhaft ist und das Verfahren daher nach § 206a
einzustellen ist. Zu beachten ist: Durch § 206a tritt kein Strafklageverbrauch ein.

30 Der Strafklageverbrauch selbst ist hingegen Grund f�r eine Einstellung: Gegen den An-
geschuldigten war in derselben Sache schon einmal ein Verfahren anh�ngig. Entweder er
wurde freigesprochen beziehungsweise verurteilt oder ein Gericht hat eine Erçffnung abge-
lehnt und die Staatsanwaltschaft versucht nunmehr, ohne Vortrag neuer Tatsachen oder
Beweismittel im Sinne des § 211 die (bereits zuvor abgelehnte) Anklage noch einmal ein-
zureichen.30 § 211 soll das Doppelbestrafungsverbot absichern: mit der materiellen Entschei-
dung des Gerichts ist der Strafanspruch des Staates verbraucht.

31 Der h�ufigste Grund f�r das Vorliegen eines Verfahrenshindernisses ist das Fehlen oder die
R�cknahme eines Strafantrags. Gerade eine außergerichtliche Einigung mit dem Strafantrags-
berechtigten erçffnet hier Handlungsspielr�ume. Daneben kann etwa auch der Erçffnungs-
beschluss ganz fehlen31 oder aber die Richterunterschrift.32 Auch �nderungen der aktuellen
Rechtslage – etwa durch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts33 – sind Gr�nde, die
einen Erçffnungsbeschluss angreifbar machen.
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Meyer-Goßner vor § 296 Rdnr. 23 ff.

30 BVerfG Beschl. v. 3. 9. 2004 – 2 BvR 2001/02; Darth/Kempf StV 2005, 196 ff.
31 OLG Kçln NStZ 2004, 281; OLG Zweibr�cken StraFo 1997, 305; OLG Zweibr�cken StV 1998, 66.
32 LG Kiel StraFo 1998, 308.
33 BVerfG StraFo 2002, 390.



Formulierungsvorschlag: Einstellungsantrag

Amtsgericht
……
Strafsache
Mit Beschluss vom …… hat das Amtsgericht …… das Hauptverfahren gegen meinen Man-
danten erçffnet und die Anklage wegen Beleidigung vom …… zugelassen
Wie aus der Akte hervorgeht, wurde vom Zeugen …… am …… ein Strafantrag gestellt, weil
mein Mandant ihn ein „faules Schwein“ genannt haben soll. Diese Behauptung, die erstmalig
in einem anh�ngigen Verfahren vor dem Arbeitsgericht …… aufgestellt wurde, h�lt der
Angeklagte nicht mehr aufrecht. Daraufhin hat der Strafantragsteller seinen Strafantrag gem.
§ 77d Abs. 1 StGB zur�ckgezogen, wie aus Bl. …… der Akte zu ersehen ist. Damit liegt in
Ermangelung eines notwendigen Strafantrages ein Verfahrenshindernis vor.
Ich beantrage daher, das Verfahren durch Urteil gem. § 260 Abs. 3 StPO einzustellen.

Rechtsanwalt

3. Terminsbestimmung: insbesondere kommissarische Vernehmung und Inaugenschein-
nahme

32F�r Strafverteidiger ist die Terminsbestimmung ein leidiges Thema. Der Verteidiger tut gut
daran, fr�hzeitig von sich aus den Kontakt zu dem Vorsitzenden zu suchen, um sp�tere
Komplikationen auszuschalten. Kann er so die Termine des Richters, seines Mandanten und
seine eigenen koordinieren, ist dies sicher der Idealfall. Oft ist ein solcher Kontakt geeignet,
�ber die zeitliche Gestaltung der Hauptverhandlung hinaus als Ankn�pfungspunkt f�r ein
Gespr�ch in der Sache zu dienen. Wartet er hingegen ab, wird eine Korrektur schwierig –
insbesondere wenn schon geladen wurde.

33Nicht immer ist der Vorsitzende f�r ein solches fr�hzeitiges, kooperatives Vorgehen zu
gewinnen. All zu oft entsteht dann der Eindruck, dass man bei der Terminsbestimmung der
Willk�r des Richters ausgesetzt ist. Solche Ungewissheiten tun keinem Verfahren gut. Der
Strafverteidiger kann sich hier zu einem gewissen Grad (in beide Richtungen) Klarheit
verschaffen:

34Der Vorsitzende trifft gem. § 213 die Bestimmung der Hauptverhandlungstermine nach
pflichtgem�ßen Ermessen. In einer Gesamtplanung wird er das neue Verfahren auf die zur
Verf�gung stehenden Sitzungstage verteilen (§§ 45, 177 GVG). Hierzu ist der Einzelfall in
seinem jeweiligen Arbeitsaufwand konkret einzusch�tzen. Der Richter hat dabei die W�nsche
der Prozessbeteiligten zu ber�cksichtigen. Insbesondere in das Recht des Angeklagten auf
Beistand durch den Verteidiger seiner Wahl (Art. 6 Abs. 3c MRK) darf nur aus schwerwie-
genden Gr�nden eingegriffen werden.34 Die richterliche Entscheidung kann daher auf Ermes-
sensfehler hin �berpr�ft werden.35 Unter Umst�nden kann sich eine Ermessensreduzierung
auf Null ergeben. Die Grunds�tze dieser Pr�fung sind dem Verwaltungsrecht zu entnehmen.
Zwar wird man hierdurch ung�nstige Terminierungen nicht verhindern und g�nstige nicht
erzwingen kçnnen, jedoch wird der Vorsitzende zumindest zu einer sachlich begr�ndeten
Entscheidung gezwungen. Der Verteidiger hat zwar keinen Anspruch auf eine vorherige
Terminabsprache, jedoch kann der Richter ermessenfehlerhaft handeln, der dem Verteidiger
von Anfang an die Chance nimmt, auf die Termingestaltung Einfluss zu nehmen.36 Zu
ber�cksichtigen ist dabei, dass der Vorsitzende aus Rechtsstaatsgr�nden auf die notwendige
Beschleunigung des Verfahrens zu achten hat. Hierauf sollte der Verteidiger argumentativ
vorbereitet sein, so etwa mit der vorherigen Ank�ndigung seines Jahresurlaubes.37 Daneben
treten das Gebot der umfassenden Sachaufkl�rung und die Verpflichtung, eine ausreichende
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37 OLG Frankfurt/M StV 1997, 402.



Vorbereitung der Verteidigung zu ermçglichen. Letzteres ist unter anderem auch von der
Beibringung der Beweismittel abh�ngig, worauf auch der Verteidiger einwirken kann (siehe
unter III). Eine zu kurze Vorbereitungszeit kann eine Vertagung erforderlich machen. Die
Frist von einer Woche nach § 217 ist hier nur der minimal geforderte Zeitraum; der
Angeklagte kann auf sie auch verzichten. Diese Zielkonflikte – Beschleunigung versus Sach-
aufkl�rung, Vorbereitung, Verteidiger des Vertrauens – sind je nach Einzelfall vom Vor-
sitzenden zu lçsen, dem daher ein großer Ermessensspielraum zukommt.

35 Die Terminsbestimmung muss Zeit- und Ortsangabe enthalten. Ort ist meist ein Gerichts-
geb�ude – muss es aber nicht sein, solange das Prinzip der �ffentlichkeit eingehalten wird
(z.B. im Falle eines Ortstermins im Rahmen einer Hauptverhandlung). Die zeitliche Fest-
legung muss einen reibungslosen Ablauf der Hauptverhandlung garantieren. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass dem Verteidiger die Anwesenheit ermçglicht werden muss. Ist der Ver-
teidiger durch einen Hauptverhandlungstermin in einer anderen Sache verhindert, so kann
der Richter bei seiner Terminfestlegung verpflichtet sein, hierauf R�cksicht zu nehmen.38 Eine
andere Ansicht verneint dies, solange dem Angeklagten die Teilnahme daran mçglich ist und
sein Recht auf Gehçr und Verteidigung nicht beeintr�chtigt wird.39 Die Terminsbestimmung
soll grunds�tzlich unverz�glich, also sogleich nach Erçffnung des Hauptverfahrens erfolgen.
Ausnahmen ergeben sich etwa aus den §§ 207 Abs. 3, 210 Abs. 2, 223, 233. Termine kçnnen
vom Vorsitzenden von Amts wegen oder auf Antrag hin verlegt werden.

Checkliste: Ermessensaus�bung

m Hat der Vorsitzende �berhaupt eine Ermessensentscheidung getroffen oder ging er von
einer gebundenen Entscheidung aus (Ermessensnichtgebrauch)?

m Hat er sein Ermessen fehlerhaft ausge�bt (Ermessensfehlgebrauch)?
I Ermessens�berschreitung (z.B. Ermessensreduzierung auf Null verkannt)?
I Ermessensmissbrauch (z.B. fehlerhafte Gewichtung einzelner Aspekte der Ermessens-

entscheidung durch Verkennung offensichtlicher Belange der Verteidigung, bspw.
alleiniges Abstellen auf Beschleunigungsgebot)?

36 Die praktische Umsetzung dieser �berlegungen erfolgt mehrstufig: Zuerst sollte ein Antrag
auf Terminsverlegung nach pflichtgem�ßem Ermessen gestellt werden, auf dessen abschl�gige
Bescheidung hin eine Beschwerde erwogen werden kann.40 Die Beschwerde, die zwar grund-
s�tzlich ausgeschlossen ist, ist im Falle rechtsfehlerhafter und ermessensmissbr�uchlicher
Terminsbestimmungen oder Vertagungen zul�ssig. Die Zweckm�ßigkeitsentscheidung ist
auf Grund der Dispositionsfreiheit des Vorsitzenden einer �berpr�fung entzogen. Zeugen –
und deren Beist�nde – haben wegen § 51 keine Beschwerdebefugnis. In allen anderen F�llen
wird die Beschwerde als Gegenvorstellung gehandhabt werden. Da diese meist erfolglos
bleibt, kann dann in der Hauptverhandlung ein begr�ndeter Aussetzungsantrag gestellt
werden, um einen Beschluss nach § 228 Abs. 1, § 265 Abs. 4 herbeizuf�hren. Erst die hier-
durch herbeigef�hrte Entscheidung erçffnet den Weg in die Revision (§ 338 Nr. 8).41

37 Sollte das Gericht eine kommissarische Vernehmung nach § 223 oder eine Inaugenschein-
nahme nach § 225 planen, so sind hier�ber gem. § 224 die anderen Prozessbeteiligten zu
informieren (auch Privat- und Nebenklage). Dies gilt gem. § 145a auch f�r den Verteidiger.
Die Anwesenheit der Prozessbeteiligten ist zwar nicht notwendig, unterbleibt jedoch die
Benachrichtigung, so ist das jeweilige Anwesenheitsrecht betroffen. Wird dann das Protokoll
dieser Vernehmung oder der Augenscheinnahme trotz Widerspruchs in der Hauptverhand-
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lung verlesen, kann hierauf ggf. die Revision gest�tzt werden.42 Auch hier ist es also ein
mehrstufiger Weg, der nur erfolgreich beschritten werden kann, wenn man die einzelnen
Etappen kennt:

38Die kommissarische Vernehmung bedarf der gerichtlichen Anordnung mittels Beschluss.
Sollte die Vernehmung nur durch den Vorsitzenden anberaumt worden sein, so kann das
Gericht sie nachtr�glich genehmigen.43 Ein ablehnender Beschluss ist zu begr�nden. Die zu
vernehmende Person, deren Anschrift sowie das grobe Beweisthema sind anzugeben.44 Soweit
der Beschluss vor der Hauptverhandlung ergeht, ist er den Beteiligten nach § 35 Abs. 2 S. 2
mitzuteilen.45 F�r die Vernehmung selbst gelten die allgemeinen Bestimmungen.

39Adressat des Beschlusses ist der beauftragte oder ersuchte (§ 157 GVG) Richter, der auch
die Benachrichtigung vornimmt und Ort und Zeit bestimmt.46 Eine Bestimmung durch das
nach § 223 beschließende Gericht steht dem nicht entgegen. Zur Benachrichtigung gen�gt
eine formlose Mitteilung, zu Beweiszwecken wird aber meist die Schriftform gew�hlt und
zugestellt. Eine Empfangsbest�tigung oder ein Aktenvermerk �ber eine telefonische Benach-
richtigung sind ausreichend. Die Benachrichtigung muss rechtzeitig erfolgen, insbesondere
wenn die Vernehmung mit einer Anreise der Beteiligten verbunden sein kann.

40Die kommissarische Vernehmung soll eine Zeugenaussage f�r eine Hauptverhandlung
sichern, wenn die Gefahr besteht, dass der Zeuge in der Hauptverhandlung selbst nicht
vernommen werden kann. § 223 in Verbindung mit § 251 stellen insoweit eine Ausnahme
vom Grundsatz der M�ndlichkeit und der Unmittelbarkeit des § 250 dar.47 Die kommis-
sarische Vernehmung stellt eine vorgezogene Beweisaufnahme dar. Dennoch ist es nur eine
vorsorgliche, vorl�ufige Maßnahme zur Sicherheit.48

41Die Voraussetzungen nach § 223 Abs. 1 verweisen auf diesen Ausnahmecharakter. Nor-
male Unbilligkeiten des Alltags fallen nicht darunter. Wird ein V-Mann-Zeuge wegen § 96
oder aufgrund des § 54 i.V.m. § 39 Abs. 3 BRRG f�r eine Hauptverhandlung gesperrt, kann
dies ein nicht zu beseitigendes Hindernis im Sinne des § 223 darstellen.49 Die Unzumutbarkeit
nach Abs. 2 m�ndet in eine Verh�ltnism�ßigkeitspr�fung, bei der ein entscheidender Faktor
die Schwere des jeweiligen Schuldvorwurfs ist.50

42Da § 223 – unter den Voraussetzungen des § 251 – die Vernehmung vor dem erkennen-
den Gerichte ersetzen soll, m�ssen die Beteiligten in die Lage versetzt werden, ihre Ver-
fahrensrechte auszu�ben, wie sie die Hauptverhandlung vorsieht. Dies bedeutet auch, dass
im Falle einer notwendigen Verteidigung bis zu diesem Zeitpunkt ein Verteidiger bestellt
sein muss.51 Allerdings hat dies keine Anwesenheitspflicht zur Folge – auch nicht bei einer
notwendigen Verteidigung.52 Ist eine Teilnahme nicht mçglich und wird eine Termins-
verlegung begehrt, so gelten die oben zu § 213 gemachten Ausf�hrungen. Zu den Rechten
der Hauptverhandlung gehçrt ferner die Mçglichkeit, Vorhalte machen und Fragen stellen
zu kçnnen.53 Die Parallele in der Formulierung von § 224 Abs. 1 Satz 2 zu § 147 Abs. 2 legt
außerdem nahe, dass dem Verteidiger vor einer kommissarischen Vernehmung Akten-
einsicht zu gew�hren ist, es sei denn es wird der Untersuchungserfolg hierdurch gef�hrdet.
�ber die Zul�ssigkeit von Fragen anwesender Verfahrensbeteiligter entscheidet der ersuchte
oder beauftragte Richter.54 Der Verteidiger kann – wie in der Hauptverhandlung – grund-
s�tzlich nicht von der Vernehmung ausgeschlossen werden,55 im Gegensatz zum Angeklag-
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42 BGH StV 2005, 255.
43 RGSt 58, 100; Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 223 Rdnr. 20 f.
44 BGH NStZ 1983, 421; Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 223 Rdnr. 21.
45 Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 223 Rdnr. 26.
46 Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 223 Rdnr. 27.
47 Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 223 Rdnr. 1.
48 BGHSt 31, 51; Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 223 Rdnr. 2.
49 BGHSt 32, 115, 121.
50 OLG Kçln GA 1953, 186; Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 223 Rdnr. 17.
51 BGHSt 46, 93; BGH NStZ 2001, 212.
52 BGH NJW 1952, 1426.
53 Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 224 Rdnr. 4.
54 Lçwe/Rosenberg/Gollwitzer § 223 Rdnr. 33.
55 BGHSt 32, 115; Meyer-Goßner § 223 Rdnr. 19.


